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§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1.1. Der Verein führt den Namen Yacht-Club Stößensee e.V. (YCSt) und 
wurde am 26. Juni 1925 gegründet. 

1.2. Er führt einen Stander mit einem diagonalen weißen Kreuz. Die vier 
durch das Kreuz und den Außenrand begrenzten Felder sind oben und 
unten rot sowie vorn und hinten grün. (grün-weiß-rot). 

1.3. Er ist Mitglied des Deutschen Seglerverbandes (D.S.V.) Nr. B-034. 
1.4.  Er ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Berlin Char-

lottenburg unter Nr. 95 VR 4183 und bei der Senatsverwaltung für 
Schule, Jugend und Sport unter Nr. 5525. 

1.5. Er ist politisch und konfessionell neutral. 
1.6. Sein Sitz ist Berlin-Spandau. 
1.7. Gerichtsstand ist Berlin-Charlottenburg. 
1.8.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
2.1. Der YCSt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Zur Pflege und Förderung des Segelsports engagieren 
sich die Vereinsmitglieder sowohl im Bereich des Fahrtensegelns als 
auch durch regelmäßige Wettkampfteilnahme. Zur Ausbildung des 
wassersportlichen Nachwuchses hält der Verein im Rahmen seiner 
Möglichkeiten geeignetes Bootsmaterial vor und veranstaltet allein 
oder in Kooperation mit anderen Vereinen ein regelmäßiges Kinder- 
und Jugendtraining. 

 

 
 
2.2 Der Club ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Die Mittel des Clubs dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten weder Gewinnanteile noch in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Clubs - auch 
nicht bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung des Clubs oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke. Ausgenommen hiervon sind Vergütungen nach § 6 Ziffer 6.9.  

2.3 Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie kör-
perlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Er stellt sich zur Aufgabe, Maß-
nahmen zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen vor jeder Art 
von Gewalt zu initiieren. 

2.4 Keine Person darf für Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Clubs fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 Arten der Mitgliedschaft 

3.1. Ehrenmitglieder 
 Personen, die sich in besonderem Maße um den YCSt oder um den Wassersport 

verdient gemacht haben. 
3.2. Mitgliederanwärter 
 Wassersportler, die sich um die Ordentliche Mitgliedschaft im YCSt bewerben. 
3.3. Ordentliche Mitglieder 
 Mitglieder, die aktiv am Vereinsleben teilnehmen und am Beginn eines Kalender-

jahres das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ordentliche Mitglieder führen selb-
ständig ein Boot oder gehören dem Verein als Ordentliches Mitglied ohne Boot 
an. 

3.4  Fördernde Mitglieder 
 Mitglieder, die sich selbst nicht uneingeschränkt am Clubleben beteiligen, im Üb-

rigen aber die Interessen des Vereins fördern. 
3.5. Familienmitglieder (Ehe- oder Lebenspartner) von Ordentlichen oder Ehrenmit-

gliedern oder von Fördermitgliedern oder von Mitgliederanwärtern, solange die 
Gemeinschaft besteht. 

3.6. Jugendliche Mitglieder 
 Aktive Mitglieder, die am Beginn eines Kalenderjahres das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 
3.7. Junioren 
 Aktive Mitglieder, die am Beginn eines Kalenderjahres das 21. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 
3.8. Gäste 

 Gäste sind keine Mitglieder. Sie sind Wassersportler, die ihre Mitgliedschaft in 
einem anderen dem D.S.V., dem D.M.Y.V. oder der I.S.A.F. angeschlossenen 
Verein nachweisen können und vorübergehend am Clubleben teilnehmen. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

4.1. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit ernannt. 

4.2. Mitgliederanwärter richten eine schriftliche Bewerbung mit vollständigen Anga-
ben zur Person an den Vorstand. Dieser entscheidet bei vorhandener Aufnahme-
kapazität nach persönlicher Vorstellung des Bewerbers über die Aufnahme als 
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Anwärter mit zwei Drittel  Stimmenmehrheit für höchstens zwei Jahre; 
die darauffolgende Mitgliederversammlung benennt zwei Paten.  

4.3. Ordentliche Mitglieder können nur über folgende 4 Wege aufgenom-
men werden:  
4.3.1. Über die Anwartschaft 

Sind nach zweijähriger Anwartschaft von den Mitgliedern 
keine schriftlich begründeten Einsprüche beim Vorstand ein-
gegangen, so entscheidet der Vorstand nach Beratung mit 
den Paten mit 2/3-Mehrheit über die Aufnahme zum Or-
dentlichen Mitglied und informiert die Mitglieder entspre-
chend. Eine Aufnahme des Anwärters vor Ablauf der zwei-
jährigen Anwartschaft erfolgt nur durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung mit 2/3-Mehrheit. 
Ist während der Anwartschaft ein schriftlich begründeter 
Einspruch beim Vorstand eingegangen, so entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit über die Aufnah-
me zum Ordentlichen Mitglied. 

4.3.2. Über die Juniorenmitgliedschaft 
Der Übertritt eines Junioren erfolgt auf schriftlichen Antrag, 
innerhalb von vier Wochen, nach Vollendung des 21. Le-
bensjahres durch Vorstandsbeschluss mit 2/3-Mehrheit. 

4.3.3. Über die Fördernde Mitgliedschaft 
4.3.3.1. War das Fördernde Mitglied schon früher einmal 

Ordentliches Mitglied, so kann es auf schriftlichen 
Antrag durch Vorstandsbeschluss wieder die Or-
dentliche Mitgliedschaft erwerben. In diesem Falle 
entfällt die Aufnahmegebühr, wenn sie bereits frü-
her entrichtet worden ist. 

4.3.3.2. War das Fördernde Mitglied vorher noch nicht Or-
dentliches Mitglied, so kann nach mindestens zwei-
jähriger Fördernder Mitgliedschaft die Aufnahme 
als Ordentliches Mitglied schriftlich beantragt wer-
den. Die Mitglieder sind über einen derartigen An-
trag zu informieren. Sind in dem auf die Informati-
on der Mitglieder folgenden Jahr keine schriftlich 
begründeten Einsprüche beim Vorstand eingegan-
gen, so entscheidet der Vorstand mit 2/3-Mehrheit 
über die Aufnahme zum Ordentlichen Mitglied. 
Anderenfalls entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit 2/3-Mehrheit über die Aufnahme zum Or-
dentlichen Mitglied. Bei einer Aufnahme ist die zu 
diesem Zeitpunkt geltende Aufnahmegebühr zu ent-
richten. 

4.3.4. Über die Familienmitgliedschaft 
Familienmitglieder werden auf schriftlichen Antrag durch 
Vorstandsbeschluss aufgenommen. Die Familienmitglied-
schaft bleibt vom Tod des ordentlichen Mitgliedes unberührt. 
Familienmitglieder können nach mindestens zweijähriger 
Mitgliedschaft auf schriftlichen Antrag durch Vorstandsbe-

schluss mit 2/3-Mehrheit die Ordentliche Mitgliedschaft erwerben.  
4.4. Fördernde Mitglieder 

Der Übertritt vom Ordentlichen zum Fördernden Mitgliederstand zum 31.12. 
muss dem Vorstand bis spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahrs ge-
meldet werden. Der Vorstand ist berechtigt, Personen, die den Yacht-Club Stö-
ßensee e.V. und den Wassersport fördern wollen, sonst aber nicht uneinge-
schränkt am Clubleben teilnehmen können, auf schriftlichen Antrag als Fördern-
de Mitglieder mit 2/3-Mehrheit aufzunehmen. 

4.5. Jugendliche Mitglieder werden auf schriftlichen Antrag eines Erziehungsberech-
tigten und auf Vorschlag des Jugendleiters durch Vorstandsbeschluss mit einfa-
cher Stimmenmehrheit aufgenommen. Die Aufnahme kann nur erfolgen, wenn 
nachgewiesen wird, dass die oder der betreffende Jugendliche ein Freischwim-
merzeugnis oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt. 

4.6. Für Junioren gilt § 4.5. entsprechend. 
 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
5.1. Durch den Tod 

In diesem Falle besteht für den Ehe- oder Lebenspartner die Möglichkeit der 
Übernahme der Mitgliedschaft, sofern der Ehe- oder Lebenspartner schon Famili-
enmitglied ist. 

5.2. Durch Austritt 
Der Austritt hat mit schriftlicher Erklärung und spätestens drei Monate vor Jah-
resende zum Jahresende zu erfolgen. Liegt ein früheres Ausscheiden im Interesse 
des Vereins, so ist der Vorstand berechtigt, im gegenseitigen Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitglied die Mitgliedschaft zu einem zu vereinbarenden Ter-
min durch Streichung zu beenden. 

5.3 Durch Kündigung 
Innerhalb der Mitgliederanwartschaft und für Fördernde Mitglieder, die nicht Or-
dentliche Mitglieder waren, ist eine beiderseitige Kündigung mit zweimonatiger 
Frist zum Ende des jeweiligen Monats ohne Angabe von Gründen möglich. 
5.3.1  Der Vorstand entscheidet über die Kündigung mit einfacher Stimmen-

mehrheit. 
5.3.2  Stellt ein ordentliches Mitglied einen schriftlich begründeten Antrag auf 

Kündigung eines Anwärters vor Ablauf der zweijährigen Anwartschaft, 
so entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit über die 
Kündigung. 

5.3.3  Gegen die Kündigung nach § 5.3.1 und 5.3.2 ist der ordentliche 
Rechtsweg nicht gegeben. Für Fördernde Mitglieder, die nicht zuvor 
Ordentliche Mitglieder waren, gelten § 5.3.1 und § 5.3.2 entsprechend. 

5.4. Nach rechtskräftigem Ausschluss 
Das Verfahren zum Ausschluss von Ehrenmitgliedern (§ 3.1), Ordentlichen Mit-
gliedern (§ 3.3), Fördernden Mitgliedern (§ 3.4), Familienmitgliedern (§ 3.5), Ju-
gendlichen Mitgliedern (§ 3.6) und Junioren (§ 3,7), wird eingeleitet durch Be-
schluss des Vorstandes mit einfacher Mehrheit oder nach schriftlich begründetem 
Antrag von mindestens einem Zehntel aller Stimmberechtigen Mitglieder. In bei-
den Fällen gelten die Verfahrensvorschriften der §§ 5.4.2 bis 5.4.5. 
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5.4.1. Der Ausschluss erfolgt insbesondere: 
a. wenn das Mitglied trotz erfolgter schriftlicher Mahnung 

mehr als drei Monate unentschuldigt mit der Zahlung 
seiner Beiträge im Rückstand ist. 

b. bei wiederholtem grobem Verstoß gegen die Satzung 
oder die Interessen des Vereins. 

c. wegen unehrenhaften oder das Ansehen des Vereins 
schädigenden Verhaltens innerhalb oder außerhalb des 
Clublebens. 

d.  wegen wiederholten unsportlichen oder unkamerad-
schaftlichen Verhaltens. 

e.  aus sonstigen schwerwiegenden, die Clubdisziplin be-
rührenden Gründen. 

 f.  Der Wiederholungsfall ist gegeben, sofern innerhalb 
von zwei davorliegenden Jahren eine offizielle Ermah-
nung oder ein Verweis durch den Vorstand erfolgte. 

5.4.2. Über den beabsichtigten Ausschluss hat der Vorstand dem 
Betroffenen unter konkreter Darlegung der Vorfälle und 
Gründe schriftlich Mitteilung zu machen.  
Dem betroffenen Mitglied ist dann unter Setzung einer Frist 
von vier Wochen Gelegenheit zum schriftlichen Gehör zu 
geben. Nach Ablauf dieser Frist beschließt der Vorstand, un-
ter Einbeziehung von drei Ehrenratsmitgliedern, die der Eh-
renratsvorsitzende bestimmt, mit einfacher Stimmenmehrheit 
über den Ausschluss, der dem Mitglied unter ausführlicher 
Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen ist. 

5.4.3. Gegen diesen Beschluss hat das betreffende Mitglied die 
Möglichkeit der Berufung, die spätestens 30 Tage nach Zu-
stellung des Ausschlussbescheides schriftlich einzulegen ist. 
In der nächsten Mitgliederversammlung ist dem Mitglied 
ausreichend Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu 
geben. Diese Mitgliederversammlung entscheidet dann end-
gültig mit 3/4-Stimmenmehrheit. Das Berufungsverfahren 
gegen den Ausschluss muss Gegenstand der Tagesordnung 
der Mitgliederversammlung sein. 

5.4.4. Wird der Ausschließungsbeschluss des um drei Ehrenrats-
mitglieder erweiterten Vorstandes vom betroffenen Mitglied 
nicht oder nicht termingerecht angefochten, so ist dagegen 
der ordentliche Rechtsweg nicht gegeben. 

5.4.5. Der Ausschluss von Jugendlichen und Junioren kann vom 
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen wer-
den. Hierbei ist der Jugendausschuss anzuhören. 

5.5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruches des Vereins 
auf rückständige Beitragsforderungen. Eine Rückvergütung von ge-
zahlten Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 

 
 
 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
6.1. Alle Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des YCSt teilzuneh-

men und den jeweils zuständigen Vereinsorganen Vorschläge zu unterbreiten so-
wie das Clubhaus und sonstige Anlagen des YCSt unter Beachtung der Hausord-
nung und ggf. anderer bestehender Richtlinien zu benutzen. 

6.2. Das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht in Mitgliederversamm-
lungen haben:  
6.2.1.  Ehrenmitglieder   
6.2.2. Ordentliche Mitglieder   
6.2.3. Junioren   

6.3. Das passive Wahlrecht in Mitgliederversammlungen haben Familienmitglieder 
von ordentlichen Mitgliedern und Junioren nach Ablauf von zwei Jahren nach 
Eintritt mit Ausnahme des passiven Wahlrechts für die Position des ersten und 
zweiten Vorsitzenden. Mit erfolgter Wahl erwerben diese Familienmitglieder 
auch das aktive Stimmrecht in Mitgliederversammlungen für die Dauer ihrer 
Vorstandstätigkeit.   

6.4. Das Recht zum Tragen der Clubnadel haben: 
6.4.1. Ehrenmitglieder   
6.4.2. Ordentliche Mitglieder   
6.4.3. Jugendliche Mitglieder   
6.4.4. Junioren   
6.4.5. Fördernde Mitglieder   
6.4.6. Familienmitglieder 

6.5. Das Recht zur Stationierung eines Bootes haben nur: 
6.5.1. Ordentliche Mitglieder   
6.5.2. Ehrenmitglieder   
6.5.3. Junioren   
6.5.4. Mitgliederanwärter   
6.5.5. Jugendliche Mitglieder  

in der vorstehenden Reihenfolge unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, 
Mitgliederanwärter unter ausdrücklichem Vorbehalt. 

6.6 Mitglieder sind verpflichtet, für jede Veränderung des Bootstyps vom Vorstand 
im Voraus die Genehmigung einzuholen. 

6.7. Bootseigner sind verpflichtet, den entsprechenden Bootsführerschein innerhalb 
von zwei Jahren zu erwerben und umgehend eine Bootshaftpflichtversicherung 
abzuschließen und den Nachweis darüber dem Vorstand in Kopie zu erbringen. 
Boote ohne Nachweis werden nicht aufgeslipt oder abgeslipt, wenn der Nach-
weis fehlt. 

6.8. Nur Führerscheininhaber sind berechtigt, den Clubstander zu führen. 
6.9. Das Startgeld zur Teilnahme an von D.S.V.- bzw. I.S.A.F.-Vereinen ausge-

schriebenen Regatten wird Jugendlichen und Junioren zu 100 % erstattet.  
Ehrenmitgliedern, ordentlichen Mitgliedern und Mitgliederanwärtern wird es zu 
50 %, bei auswärtigen Regatten zu 100 % ersetzt.  
Schlepp- und Begleitfahrzeuge erhalten einen individuell zu bemessenden Treib-
stoffzuschuss. 
Teilnehmer am Fahrtenwettbewerb der Kreuzerabteilung erhalten einen Zuschuss 
in Höhe von 50.-- Euro für eine errungene Goldplakette, 35,-- Euro für eine Sil-
berplakette, 25,-- Euro für eine Bronzeplakette.  
Über Ausnahmen entscheidet in besonderen Fällen der Vorstand. 
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6.10. Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Ersatzan-
spruch auf tatsächlich entstandene, nachweisbare Auslagen. Bei Be-
darf können Leistungen, die außerhalb des üblichen Rahmens typi-
scher ehrenamtlicher Tätigkeiten liegen, im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeit entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstver-
trages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung im Rahmen 
der steuerlich- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften er-
bracht werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Beauftragung 
trifft die Mitgliederversammlung im Rahmen ihrer Entscheidung über 
den Haushaltsplan. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -
bedingungen. 

6.11. Alle Mitglieder sind verpflichtet: 
6.11.1. das Ansehen des YCSt zu mehren und sich entsprechend ih-

ren Fähigkeiten an sportlichen Veranstaltungen aktiv oder 
als Helfer zu beteiligen. 

6.11.2. sich durch ihr Verhalten zu Lande und zu Wasser durch 
Sachkenntnis und Fairness vorbildlich zu verhalten. 

6.11.3. die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern. 
6.11.4. das Vereinseigentum zu pflegen und schonend zu behandeln. 
6.11.5. den Jahresbeitrag zu entrichten, und zwar bis zum 30.06. 

6.12. Die Pflicht zur Teilnahme an Mitglieder-Versammlungen haben: 
6.12.1. Ordentliche Mitglieder 
6.12.2. Mitgliederanwärter 
6.12.3. Junioren. 

6.13. Die Pflicht zur Teilnahme am Arbeitsdienst haben: 
6.13.1. Ordentliche Mitglieder 
6.13.2. Mitgliederanwärter 
6.13.3. Junioren 
6.13.4. Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind von 

der Arbeitsdienstpflicht befreit. Über Ausnahmen wie auch 
Ersatzleistungen entscheidet der Vorstand auf Antrag. Die 
Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden und die Höhe der 
Stundenwerte für versäumte und nicht nachgeholte Arbeits-
stunden ist Bestandteil der jährlich festzulegenden Beitrags- 
und Gebührenordnung. 

6.14. Messeverzehr  
Zu einem jährlichen Mindestverzehr in der Clubmesse, dessen Höhe in 
der Beitrags- und Gebührenordnung jährlich festgelegt wird, sind ver-
pflichtet: 
6.14.1. Ordentliche Mitglieder 
6.14.2. Mitgliederanwärter 

6.15. Ordentliche Mitglieder und Junioren sind verpflichtet, Ehrenmitglieder, 
Fördernde Mitglieder und Familienmitglieder sind berechtigt, Beru-
fungen des Vorstandes in einem seiner Ausschüsse anzunehmen. Eine 
Verhinderung gestattet den Aufschub bis zu zwei Jahren. Nach dieser 
Frist ist auch die Neuverpflichtung möglich. Wiederholte Ablehnung 
gilt als Verstoß gegen die Vereinsinteressen. 

 
 

§ 7 Beiträge und Leistungen 
7.1. Der Aufnahmebeitrag wird von der Jahreshauptversammlung festgelegt und in der Bei-

tragsordnung veröffentlicht. Er wird fällig bei der Aufnahme als Ordentliches Mitglied. 
Mitgliederanwärter haben bei ihrer Aufnahme eine Kaution in Höhe des zu erwartenden 
Aufnahmebeitrages zu entrichten. 
Junioren, die mindestens zwei Jahre der Jugendabteilung angehören, sind bei terminge-
rechter Beantragung der Aufnahme zum ordentlichen Mitglied vom Aufnahmebeitrag 
befreit. Ebenso befreit sind Familienmitglieder im Falle des Todes des Ehepartners. 

7.2. Der Jahresbeitrag wird in der Jahreshauptversammlung unter Berücksichtigung des 
Haushaltsplanes mit einfacher Stimmenmehrheit festgelegt und in der Beitragsordnung 
bekanntgegeben. 

7.3. Messeverzehr: Die Höhe des jährlich zu leistenden Mindestmesseverzehrs wird von der 
Jahreshauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit festgelegt und in der Bei-
tragsordnung veröffentlicht. 

7.4. Die Zahl der im Kalenderjahr zu leistenden Arbeitsstunden sowie den Betrag des im 
Versäumnisfall zu leistenden Stundenwertes legt die Jahreshauptversammlung mit ein-
facher Stimmenmehrheit mit der Beitragsordnung fest. 

7.5. Kleinumlagen bis zu 50.-- Euro können vom Vorstand einmal im Jahr beschlossen wer-
den. 

7.6. Umlagen über 50.-- Euro können auf Antrag des Vorstandes von der Mitgliederver-
sammlung mit 2/3-Stimmenmehrheit beschlossen werden. Die Beantragung der Umlage 
muss Gegenstand der Tagesordnung sein. 

7.7. Strafbeiträge 
Mit dem Fünffachen des auf den Überziehungszeitraum entfallenden Jahresbeitrags 
werden Eigner von Booten belastet, die ohne Genehmigung des Vorstandes bis zum 30. 
April nicht die ihnen zugewiesenen Winterplätze verlassen haben, oder Mitglieder, die 
ohne zwingenden Grund die Slipanlage blockieren. 

7.8. Sonderfälle 
lm Sonderfall kann der Vorstand auf Antrag Beiträge, Gebühren und Umlagen ganz oder 
teilweise erlassen, Stundung oder Ratenzahlung bewilligen. 

 
§ 8 Organe des Vereins 

8.1. Der Vorstand  
Er besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Sportwart, 
dem Jugendleiter, dem Schriftführer, dem Schatzmeister, dem Betriebsleiter 
und dem Hafenmeister. Können diese Ämter nicht vollständig mit unter-
schiedlichen Personen besetzt werden, so ist eine Personalunion zwischen 
zwei Ämtern des Vorstandes zulässig, ausgenommen hiervon ist eine Perso-
nalunion von zwei Vorstandsämtern mit Alleinvertretungsbefugnis. 

8.2. Die Ausschüsse  
Vom Vorstand einberufene Arbeitsausschüsse: 
8.2.1. Der Finanzausschuss unter Leitung des Schatzmeisters mit bis zu 

zwei Beisitzern. 
8.2.2. Der Informationsausschuss unter Leitung des Schriftführers mit bis 

zu zwei Beisitzern. 
8.2.3. Der Sportausschuss unter Leitung des Sportwarts mit dem Motorbootobmann 

und bis zu zwei Beisitzern. 
8.2.4. Der Trainingsausschuss unter Leitung des Jugendleiters mit den Trainern. 
8.2.5. Der Jugendausschuss (§ 16.4.2) 
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8.2.6 Der Haus- und Hafenausschuss unter der Leitung des Betriebslei-
ters und des Hafenmeisters mit bis zu zwei Beisitzern. 

8.2.7. Der Vergnügungsausschuss unter Leitung des 2. Vorsitzenden mit 
bis zu zwei Beisitzern. 

8.2.8. Sonderausschüsse unter Leitung eines Vorstandsmitgliedes zur 
Lösung von Sonderaufgaben für begrenzte Zeit. 

8.2.9. Mitglieder des Vorstandes sind vom Arbeitsdienst befreit. Mit-
glieder von Ausschüssen erhalten Stundengutschriften, die der 
Ausschussvorsitzende mit dem Betriebsleiter gemeinsam festlegt. 

8.3. Die Mitgliederversammlung nach §§ 11 und 12 
8.4. Die Jahreshauptversammlung nach § 13 
8.5. Der Ehrenrat besteht aus 5 Mitgliedern, die Ordentliche oder Ehrenmitglieder 

sein müssen, und nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehören dürfen. 
Er wählt sich seinen Vorsitzenden mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder 
selbst.  
Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Schlichtung von Streitigkeiten zwi-
schen Clubmitgliedern nach Anruf durch den Vorstand, die Mitgliederver-
sammlung oder ein betroffenes Mitglied. Ferner die Mitwirkung beim Aus-
schlussverfahren nach § 5.3.2. 
Er trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Er ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nehmen. Er hat seine Beschlüsse oder Empfehlungen sofort schriftlich dem 
Vorstand mitzuteilen und bei nächster Gelegenheit die Mitgliederversamm-
lung zu informieren. 

8.6. Der Prüfungsrat besteht aus drei Mitgliedern, die ordentliche, fördernde, Fa-
milien- oder Ehrenmitglieder sein müssen und nicht dem Vorstand angehören 
dürfen. Er hat jederzeit das Recht, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied 
die gesamte Kassen- und Buchführung sowie die Verwaltung des Vereins-
vermögens zu prüfen. Diese Prüfung findet statt innerhalb von vier Wochen 
nach Vorlage der Jahresabschlussrechnung sowie mindestens noch ein zwei-
tes Mal zu beliebigem Zeitpunkt. Über die Prüfung ist ein schriftlicher Be-
richt zu fertigen, der nächsten Mitgliederversammlung vorzulegen und dann 
zu den Clubakten zu geben ist. 

 
§ 9 Rechte und Pflichten des Vorstandes 

9.1. Den Vorstand gem. § 26 BGB bilden der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzen-
de, der Schriftführer und der Schatzmeister. Der Verein wird vom 1. Vor-
sitzenden und vom 2. Vorsitzenden jeweils allein vertreten. Der Schriftfüh-
rer und der Schatzmeister vertreten den Verein gemeinsam. 

9.2. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, ihm obliegt die 
Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.  
Er setzt die Schwerpunkte für die Clubaktivität in seiner Amtsperiode. Nur 
in seinem Auftrage können Clubnadel und Stander vergeben werden. 

9.3. Zu Abschluss von Rechtsgeschäften innerhalb des von der Mitgliederver-
sammlung genehmigten Haushaltsplanes ist sowohl der 1. Vorsitzende als 
auch bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende jeweils unter Hinzuzie-
hung eines weiteren Vorstandsmitgliedes bevollmächtigt. Die Ausgaben-
posten des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig. Der Ab-

schluss von Rechtsgeschäften, die über das gesamte Ausgabenvolumen des Haus-
haltsplanes hinausgehen, bedürfen, soweit sie zusätzlich den Betrag von 1.500 EUR 
übersteigen, der vorherigen Zustimmung der Mitgliederversammlung. Ebenso ist für 
den Abschluss von Grundstücksverträgen die vorherige Zustimmung der Mitglieder-
versammlung erforderlich. 

9.4. Der 1. Vorsitzende repräsentiert den Club nach innen und außen. Er legt die Richtli-
nien des Vereinslebens fest. Ihm obliegt die Einberufung von Mitgliederversammlun-
gen und Vorstandssitzungen sowie die Leitung derselben. 

9.5. Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden bei dessen Verhinderung in allen An-
gelegenheiten. Ihm obliegt die Verwaltung des Archivs sowie die Vertretung der Be-
lange des Vergnügungsausschusses einschließlich der des Messebetriebes im Vor-
stand. 

9.6. Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse, die Clubkonten und führt Buch über 
Ein- und Ausgaben. Der Schatzmeister berichtet dem Vorstand regelmäßig über die 
Finanzlage des Vereins und hält zur jederzeitigen Einsicht des ersten und zweiten 
Vorsitzenden die Belege über die Geldkonten sowie eine Übersicht der veranlassten 
Auszahlungen vor. Zahlungsanweisungen bedürfen seiner Unterschrift und dürfen nur 
vorgenommen werden, wenn hierfür ordnungsgemäße Rechnungen vorliegen. Der 
Schatzmeister erstellt die Unterlagen für die Jahresrechnung. Er leitet den Finanzaus-
schuss mit bis zu zwei Beisitzern.  

9.7. Der Schriftführer erledigt die schriftlichen Arbeiten, führt das Mitgliederverzeichnis 
und fertigt über jede Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung ein Protokoll an. 
Er sorgt dafür, dass die in einer Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung gefass-
ten wesentlichen Beschlüsse jeweils in einem Quartalsbericht allen Mitgliedern be-
kanntgemacht werden. Weiterhin verwaltet er das digitale Archiv hinsichtlich aller in 
seine Amtszeit fallenden rechtsrelevanten Vorgänge und Dokumente (Protokolle, Be-
schlüsse, Statusveränderungen von Mitgliedern etc.). Er leitet den Informationsaus-
schuss mit bis zu zwei Beisitzern. 
Die Protokolle von Mitgliederversammlungen gehen allen Mitgliedern spätestens mit 
der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung zu.  

9.8. Der Sportwart leitet den Sportausschuss mit dem Motorbootobmann und bis zu zwei 
Beisitzern. Er ist für den gesamten Sportbetrieb des YCSt verantwortlich. 

9.9. Jugendleiter und Trainingsausschuss sind verpflichtet, nur Trainer in der Jugendabtei-
lung einzusetzen, die durch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ihre Unbe-
scholtenheit und Eignung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nachweisen.  

9.10. Der Jugendleiter leitet die Jugendabteilung entsprechend § 16, führt mit Unterstützung 
des Trainingsausschusses und des Jugendausschusses den Sportbetrieb der Jugendab-
teilung und sorgt für die Wartung der Jugendboote. 

9.11. Der Betriebsleiter ist für alle Angelegenheiten betreffs Gebäude, Grundstück und An-
lagen zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit des Hafenmeisters betroffen ist. Er or-
ganisiert den Arbeitseinsatz und plant notwendige Baumaßnahmen zur Reparatur, 
zum Ersatz oder zur Neuerstellung, unter Berücksichtigung sowohl der finanziellen 
als auch der arbeitsmäßigen Leistungsfähigkeit des Clubs. Er unterbreitet der Jahres-
hauptversammlung einen überschläglichen, voraussehbaren Arbeitsplan, zwecks Fest-
legung der jährlichen Arbeitsdienststunden. Bei dringendem Bedarf kann der Vor-
stand zusätzliche Arbeitsstunden anordnen. Hinsichtlich baulicher Maßnahmen an den 
Steg- und Slipanlagen stimmt sich der Betriebsleiter mit dem Hafenmeister ab. 
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9.12. Der Hafenmeister weist den Mitgliedern mit Boot ihre Hafen- und Landlie-
geplätze zu. Er ist für die Sicherheit der Steg- und Slipanlagen zuständig, 
benennt, schult die Slipberechtigten und überwacht die Vorlage der Versi-
cherungsnachweise. 

9.13 Zur Ausführung bestimmter Aufgaben kann der Vorstand weitere Aus-
schüsse bilden, denen jeweils ein Vorstandsmitglied angehört. Diese Aus-
schüsse lösen sich selbst, nach Erledigung ihrer speziellen Aufgabe, mit 
Zustimmung des Vorstandes auf. 

9.14 Zimmervergabe. 
Der Vorstand vergibt die im Clubheim vorhandenen und zur privaten Nut-
zung von ihm freigegebenen Zimmer nach Bewerbung für fünf Kalender-
jahre an Ordentliche oder Ehrenmitglieder. Falls danach nicht mit einer 
Frist von drei Monaten gekündigt wird, verlängert sich die Vergabezeit des 
Zimmers um jeweils ein weiteres Jahr. Bei Nichtnutzung des Zimmers 
kann der Vorstand mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 
 

§ 10 Vorstandsbeschlüsse 
Vorstandssitzungen müssen vom 1. Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhin-
derung vom 2. Vorsitzenden mindestens sieben Tage vorher, unter Nen-
nung der Tagesordnung, einberufen werden. Die Bezeichnung des Gegen-
standes eines Beschlusses ist bei der Einberufung des Vorstandes nur dann 
nicht erforderlich, wenn dieser die ausnahmslose, auch nachträgliche Zu-
stimmung aller sieben Vorstandsmitglieder findet. Der Vorstand ist Be-
schlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 

11.1 Im Laufe eines Kalenderjahres finden mindestens drei Mitgliederver-
sammlungen statt. 

11.2. Der Vorstand kann jederzeit weitere Mitgliederversammlungen einberu-
fen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn mindestens zehn stimmberechtigte 
Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes schriftlich verlangen. 

11.3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat unter Angabe des In-
halts der Tagesordnung, spätestens zehn Tage vorher, schriftlich zu er-
folgen. 

11.4 Dringlichkeitsanträge können behandelt werden, sofern die einfache 
Stimmenmehrheit für die Behandlung ist. 

11.5. Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der 1. Vorsitzende, in des-
sen Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende und bei dessen Verhinderung 
ein vom Vorsitzenden beauftragtes Vorstandsmitglied. 

11.6. Der Versammlungsleiter kann die Redezeit gleichmäßig begrenzen. Er 
kann unsachliche Vorträge abbrechen und die Dauer der Versammlung 
zu Beginn festlegen. 

11.7. Vorstandsmitglieder, die gemäß§ 13.3.7 als Ersatzperson fungieren, wer-
den in der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
wählt. 

 
 

§ 12 Beschlussfassungen der Mitgliederversammlungen 
12.1 Eine Mitgliederversammlung ist Beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 sämtlicher 

stimmberechtigter Mitglieder anwesend sind. 
12.2 Bei Beschlussunfähigkeit muss der Vorstand binnen vier Wochen eine zweite Ver-

sammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen. Diese ist beschlussfähig, oh-
ne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder. Auf diese Tatsache ist in 
der wiederholten Einladung besonders hinzuweisen. 

12.3 Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, es sei denn, Gesetz oder andere §§ 
dieser Satzung schreiben für besondere Beschlüsse eine andere Mehrheit vor. 

12.4 Eine Stimmübertragung ist nur auf aktiv wahlberechtigte Mitglieder möglich und 
hat im Wege einer ausdrücklichen schriftlichen Vollmacht zu erfolgen, welche der 
Vertreter/die Vertreterin vor der Versammlung dem Schriftführer/Protokollführer 
aushändigt. 

12.5 Die Abstimmung kann durch offene Stimmenabgabe erfolgen, sofern alle anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder dafür sind. Abstimmungen über Personen müssen 
geheim durch Abgabe eines Stimmzettels erfolgen. 

 
§ 13 Aufgaben der Jahreshauptversammlung  

13.1 Die Jahreshauptversammlung ist eine besondere Mitgliederversammlung. Sie findet 
im ersten Viertel eines jeden Jahres statt und ist drei Wochen vorher schriftlich ein-
zuberufen. 

13.2 Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 30.10. eines jeden Jahres beim 
1. Vorsitzenden schriftlich einzureichen. 

13.3 Regelmäßige Gegenstände der Beratungen und Beschlussfassungen sind: 
13.3.1. Jahresberichte der Vorstandsmitglieder 
13.3.2. Berichterstattung des Prüfungsrates 
13.3.3. Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 
13.3.4. Der Arbeits- und Bauplan für das laufende Jahr 
13.3.5. Festlegung der Beitrags- und Arbeitsleistungen in der Beitragsordnung 
13.3.6. In jedem zweiten Kalenderjahr finden eine Entlastung und Neuwahl des Vor-

standes, Neuwahl des Ehrenrates und des Prüfungsrates sowie Bestätigung 
der vom Vorstand berufenen Ausschussmitglieder statt. Der von der Jugend-
versammlung gewählte Jugendleiter wird bestätigt. 

13.3.7. Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren mit einfacher Stimmenmehr-
heit gewählt. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand ge-
wählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich. Bei Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes haben die verbleibenden Vorstandsmitglieder das Recht, 
eine Ersatzperson zu bestellen, die dann unabhängig vom Kalenderjahr bei 
der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt mit einfacher Stimmenmehr-
heit werden muss. Diese Bestätigung muss ein Tagesordnungspunkt in der 
Einladung sein. 
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§ 14 Satzungsänderungen 
14.1. Satzungsänderungen können in jeder Mitgliederversammlung be-

schlossen werden. Sie müssen vier Wochen vor der ersten Ver-
handlung auf der Mitgliederversammlung inhaltlich allen Mitglie-
dern bekanntgemacht werden.  Die Einladung zu dieser Mitglie-
derversammlung muss den Satzungsänderungsvorschlag als Ta-
gesordnungspunkt enthalten. 

14.2. Satzungsänderungsvorschläge müssen beim Vorstand schriftlich 
eingereicht werden. Spätestens zwölf Monate nach Eingang der 
Anträge muss der Antrag bei der Mitgliederversammlung zur Ab-
stimmung kommen. 

14.3. Ein Beschluss zur Änderung der Satzung bedarf der Stimmen-
mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

14.4. Ein Beschluss zur Änderung des § 2, Zweck des Vereins, bedarf 
der Zustimmung von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. 

 
§ 15 Auflösung 

Die Auflösung des YCSt kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck 
einberufenen Versammlung beschlossen werden. Beschlussfähigkeit besteht 
bei Anwesenheit von mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder. Die 
Auflösung kann nur mit ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder in geheimer Abstimmung beschlossen werden.  
Die Einladung zur Auflösungsversammlung muß acht Wochen vorher allen 
Mitgliedern durch eingeschriebenen Brief zugestellt werden. Bei Beschluss-
unfähigkeit gilt § 12.2. 
Bei Auflösung des Clubs oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke und 
nach Abdeckung aller Verbindlichkeiten fällt das noch vorhandene Clubver-
mögen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger oder einen 
anderen in der Auflösungsversammlung noch zu benennenden steuerbegüns-
tigten Verein, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke zu verwenden hat. 

 
§ 16 Die Jugendabteilung 

16.1. Die Aufnahme in die Jugendabteilung erfolgt nach § 4.6 bzw. § 
4.7. 

16.2 Rechte und Pflichten der Mitglieder der Jugendabteilung 
16.2.1. Die Mitglieder der Jugendabteilung haben das Recht, das 

Clubgelände sowie alle Einrichtungen des YCSt im 
Rahmen der Hausordnung zu nutzen. 

16.2.2. Die Mitglieder der Jugendabteilung haben die Verpflich-
tung, sich an den Aktivitäten der Jugendabteilung zu be-
teiligen. Eine Verhinderung ist rechtzeitig im Voraus zu 
entschuldigen. Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen 
zieht Maßnahmen nach sich, die vom Jugendausschuss 
oder vom Trainingsausschuss vorgeschlagen werden. 

16.2.3. Das zur Verfügung stehende Bootsmaterial muss ent-
sprechend den seglerischen Fähigkeiten der einzelnen 
Mitglieder der Jugendabteilung optimal genutzt werden. 

Die hierfür erforderliche Zuordnung nimmt der Jugendleiter in Ab-
sprache mit dem Trainingsausschuss und dem Jugendausschuss vor.  

               Bei Fahrten außerhalb des Kleinen Stößensee muss ein Führerschei-
ninhaber an Bord sein. Dies gilt nicht, wenn sich das Boot in Be-
gleitung eines Trainerboots befindet. 

16.2.4. Das zur Verfügung stehende Material ist von den Mitgliedern der 
Jugendabteilung zu pflegen. Festgestellte Mängel sind baldmög-
lichst dem Trainingsausschuss mitzuteilen. Nach Ende der Benut-
zung sind die Jugendboote an den hierfür vorgesehenen Plätzen 
aufgeklart abzustellen oder festzumachen. 

16.2.5. Die Mitnahme von Jugendlichen, die weder der Jugendabteilung 
des YCSt noch der eines anderen dem DSV angeschlossenen Clubs 
angehören, ist aus versicherungstechnischen Gründen nur nach be-
sonderer Genehmigung durch den Jugendleiter oder durch ein Mit-
glied des Trainingsausschusses erlaubt. 

16.2.6. Jugendliche Mitglieder erhalten nach ihrer Aufnahme einen Ju-
gendseglerpass des DSV. Dieser ist ordnungsgemäß zu führen und 
jeweils am 01.11. eines jeden Jahres beim Jugendleiter abzugeben. 

16.3. Die Beiträge der Mitglieder der Jugendabteilung sowie ihr Kostenbeitrag für 
einen Bootsliegeplatz sind in der Beitragsordnung festgelegt. 

16.4. Die Organe der Jugendabteilung 
16.4.1. Die Jugendversammlung 

 16.4.1.1. Die Jugendversammlung wird mindestens einmal jähr-
lich vom Jugendleiter oder vom Jugendsprecher einbe-
rufen. Die Jugendversammlung besteht aus allen an-
wesenden jugendlichen Mitgliedern und Junioren. 

16.4.1.2. Die Jugendversammlung hat folgende Rechte und 
Aufgaben: 
(1)  Sie wählt den Jugendausschuss für die Dauer ei-

nes Jahres. 
(2)  Sie beschließt Aktivitäten der Jugendabteilung. 
(3) Sie hat das Recht, der JHV einen Jugendleiter zur 

Wahl vorzuschlagen. 
(4)  Sie hat das Recht, einen von der JHV gewählten 

Jugendleiter zu akzeptieren oder abzulehnen. 
16.4.2. Der Jugendausschuss 

16.4.2.1. Der Jugendausschuss besteht aus dem Jugendsprecher, 
seinem Stellvertreter und dem Schriftführer der Ju-
gendabteilung. Der Jugendausschuss wird für die Dau-
er eines Jahres von der Jugendversammlung gewählt. 
Der Jugendsprecher bzw. sein Stellvertreter vertritt die 
Jugendabteilung nach innen, gegenüber dem Jugend-
leiter und dem Vorstand, sowie nach außen, gegenüber 
den Verbänden. Der Schriftführer der Jugendabteilung 
ist für den Schriftverkehr innerhalb der Jugendabtei-
lung sowie für die Erstellung eines Protokolls über die 
Jugendversammlung zuständig. 
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16.4.2.2. Der Jugendausschuss hat folgende Rechte 
und Aufgaben: 

(1) Er soll Probleme innerhalb der Jugendabteilung 
regeln. 

(2) Er kann Maßnahmen gegenüber Mitgliedern der 
Jugendabteilung empfehlen, die gegen die Sat-
zung oder andere Ordnungen des Clubs verstoßen 
und sich vereinsschädigend oder ehrenrührig ver-
halten. 

(3)  Er kann eine Empfehlung zur Aufnahme eines 
Mitglieds in die Jugendabteilung abgeben und hat 
das Recht, die Aufnahme eines Mitglieds in die 
Jugendabteilung abzulehnen. 

(4) Er kann Empfehlungen für die Materialbeschaf-
fung und die Bootseinteilung abgeben. 

(5) Er soll bei Problemen zwischen Erwachsenen und 
Mitgliedern der Jugendabteilung vermitteln. 

(6) Beim Ausschluss von jugendlichen Mitgliedern 
und Junioren muss der Jugendausschuss gemäß § 
5.3.5 eine Stellungnahme abgeben. 

(7) Er kann Stellungnahmen zu allen den YCSt be-
treffenden Fragen abgeben und diese über den 
Jugendleiter dem Vorstand mitteilen. 

(8) Er kann seine Wünsche, Stellungnahmen und 
Empfehlungen nach vorheriger Anmeldung selbst 
beim Vorstand vortragen. 

 
§ 17 Abstimmungen 

17.1. Abstimmngsmodi 
Der YCSt kennt zwei Abstimmungsmodi; die Abstimmung mit 
einfacher und qualifizierter Mehrheit. In allen Abstimmungsmodi 
und in allen Abstimmungsgremien werden ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen nicht mitgezählt und immer von der Summe 
der anwesenden stimm- berechtigten Mitgliedern abgezogen. 

17.2. Die einfache Stimmenmehrheit gilt für: 
17.2.1  Beschluss Mitgliederversammlung zur Aufnahme Eh-

renmitglieder nach § 4.1 
17.2.2  Vorstandsbeschluss zur Aufnahme Förderndes Mit-

glied das bereits ordentliches war zum Ordentlichen 
Mitglied nach § 4.3.3.1 

17.2.3  Vorstandsbeschluss zur Aufnahme Jugendliche Mit-
glieder und Junioren nach § 4.6 und § 4.7 

17.2.4  Beschluss Vorstand und Mitgliederversammlung zur 
Kündigung Mitgliederanwärter nach § 5.3.1 und § 
5.3.2 

17.2.5  Beschluss zur Kündigung Fördernde Mitglieder, die 
nicht Ordentliche Mitglieder waren nach § 5.3.3 

17.2.6  Beschluss Vorstand und Ehrenrat zum Ausschluss Or-
dentliches Mitglied nach § 5.4.2 

17.2.7  Beschluss Vorstand zum Ausschluss von Jugendlichen und Junio-
ren nach § 5.4.5 

17.2.8  Beitragsfestsetzung durch Jahreshauptversammlung § 7.2 
17.2.9  Mindestmesseverzehrs Festsetzung durch Jahreshauptversamm-

lung § 7.3 
17.2.10  Arbeitsstundenfestsetzung durch Jahreshauptversammlung § 7.4 
17.2.11  Beschluss Vorstand zu Kleinumlagen bis zu 50.-- Euro nach § 7.5 
17.2.12  Beschluss Ehrenrat einschließlich Wahl des Vorsitzenden nach § 

8.5 
17.2.13  Beschluss Mitgliederversammlung zu Rechtsgeschäften, die über 

Ausgabenvolumen des Haushaltsplanes hinausgehen, soweit sie 
Betrag von 1.500 EUR übersteigen  

17.2.14  Vorstandsbeschlüsse nach § 10 
17.2.15  Beschluss Mitgliederversammlung Zulassung Dringlichkeitsan-

träge nach § 11.4 
17.2.16  Ersatzbestellung eines Vorstandsmitglieds durch Vorstand und 

Mitgliederbeschluss nach § 11.7 
17.2.17 Beschlussfassungen allgemein der Mitgliederversammlungen 

nach § 12.3 
17.2.18  Vorstandswahl durch Mitgliederversammlung nach § 13.3.7 
17.2.19  Alle anderen Abstimmungen für die eine qualifizierte Stimmen-

mehrheit nach § 17.3 und § 17.4 nicht ausdrücklich vorgegeben 
ist 

17.3  Die qualifizierte Stimmenmehrheit von 2/3 gilt für: 
17.3.1  Beschluss Vorstand zur Aufnahme eines Anwärters nach § 4.2. 
17.3.2  Beschluss Vorstand + Mitgliederversammlung zur Aufnahme 

Anwärter > Ordentliches Mitglied nach § 4.3.1 
17.3.3  Vorstandsbeschluss zur Aufnahme Juniorenmitglied > Ordentli-

ches Mitglied nach § 4.3.2 
17.3.4  Beschluss Vorstand und Mitgliederversammlung zur Aufnahme 

Förderndes Mitglied zum Ordentlichen Mitglied nach § 4.3.3.2 
17.3.5  Beschluss Vorstand + Mitgliederversammlung zur Aufnahme 

Familienmitglied zum Ordentlichen Mitglied nach § 4.3.4 
17.3.6  Vorstandsbeschluss zur Aufnahme Förderndes Mitglied nach § 

4.4 
17.3.7  Vorstandsbeschluss zur Aufnahme Familienmitglied nach § 4.5 
17.3.8  Umlagenbeschluss durch Mitgliederversammlung über 50.- Euro 

nach § 7.6 
17.3.9 Abschluss von Grundstücksverträgen nach § 9.3.b 
17.3.10  Satzungsänderung durch Mitgliederversammlung nach § 14.3 
17.3.11  Zweckänderung durch Mitgliederversammlung nach § 14.4. 

 
17.4  Die qualifizierte Stimmenmehrheit von ¾ gilt für: 

17.4.1  Beschluss zum Ausschluss Ordentliches Mitglied durch Mitglie-
derversammlung nach § 5.4.3 

17.4.2  Auflösungsbeschluss durch Mitgliederversammlung nach § 15 
 

  


